
     Radiointerview:

Steuerfreie Einnahmen sind nicht immer ganz steuerfrei
UnserRadio sprach mit Elisabeth Ziegler

Frage: Gefühlt hat man als Steuerzahler den Eindruck, dass der Fiskus von allen Einnahmen
seinen Anteil, also Einkommensteuer haben will. Welche Einnahmen unterliegen denn
nicht der Einkommensteuer?

Ziegler: Im § 3 des Einkommensteuergesetzes ist geregelt, welche Einnahmen nicht der
Einkommensteuer unterworfen werden. So sind bestimmte Lohnersatzleistungen steuerfrei, wie
Kranken- und Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld oder der Aufstockungsbetrag bei Altersteilzeit.
Auch das Trinkgeld ist steuerfrei, ebenso das als Zuschuss an Studenten gezahlte Bafög.
Bestimmte Einnahmen sind nur bis zu einer bestimmten Höhe steuerfrei, z.B. die
Übungsleiterpauschale bis 2.400,– Euro. Einkünfte, die man im Ausland erzielt, sind steuerfrei.
Im EStG gibt es noch den § 32 b, der regelt, welche steuerfreien Einkünfte unter den
Progressionsvorbehalt fallen.

Frage: Was versteht man unter Progressionsvorbehalt?

Ziegler: Der Steuersatz steigt von 14 % bei einem zu versteuernden Einkommen von  8.354,– Euro
bis auf 42 %. Die steuerfreien Einnahmen sind im zu versteuernden Einkommen nicht enthalten.
Der Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfhigkeit muss aber gesichert sein und deshalb
wird auf die übrigen Einkünfte ein besonderer Steuersatz angewendet.

Je höher die steuerfreien Einnahmen sind, desto höher ist der besondere Steuersatz.
Ein Beispiel: Ein Arbeitnehmer hat ein halbes Jahr gearbeitet und dann Krankengeld bekommen;
sein zu versteuerndes Einkommen ist 8000,– Euro, bei diesem Betrag ist noch keine Einkommensteuer
zu zahlen. Er erhält 4000,– Euro Krankengeld. Für die Berechnung des besonderen Steuersatzes
werden zum zu versteuernden Einkommen die steuerfreien Einnahmen hinzuaddiert und so der
Steuersatz berechnet.

Frage: Bitte geben Sie uns noch ein paar Beispiele, was unter den Progressionsvorbehalt
fällt und was nicht.

Ziegler: Nicht unter den Progressionsvorbehalt fallen z.B. das Betreuungsgeld oder das Arbeitslosengeld
II. Vom Progressionsvorbehalt erfasst sind beispielsweise Kurzarbeitergeld, Aufstockungsbeträge
bei Altersteilzeit, Arbeitslosengeld, Mutterschafts- und Elterngeld und die ausländischen Einkünfte.
Wenn mehr als 410,– Euro unter den Progressionsvorbehalt fallen, dann sind Sie verpflichtet,
eine Einkommensteuererklärung abzugeben.
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